
                                                                   

       Törbel, den 06. Juli 2023 

   

Regelung über Prämierung vorzeitig abgealpter Schafe 

infolge Grossraubtierschäden 

Die Zunahme von Grossraubtierschäden auf Nutztiere auf den Alpen und die damit 

verbundene erschwerende Situation der Züchter veranlasst den Verband, folgende 

Regelung geltend zu machen , um der  sehr angespannten und unbefriedigen Situation 

ansatzsweise entgegenzutreten.   

 

➢ Frühzeitige Abalpung infolge Grossraubtierschäden 

Muss eine Alpe vorzeitig ihre Tiere infolge Grossraubtierschäden abalpen, kann 

eine vorzeitige Prämierung vorgenommen werden. Dabei erstreckt sich der 

Zeitrahmen von 15. August bis 1. September. Spätere Prämierungen können 

mit einer Herbstschau kombiniert werden. 

Ein schriftliches Gesuch seitens der Genossenschaft der betroffenen Züchter ist 

zwingend an den Verband zu stellen. 

 

➢ Frühzeitige Abalpung verletzter Tiere infolge Grossraubtierschäden  

Von Grossraubtieren verletzte Tiere, die frühzeitig abgealpt werden müssen und 

anerkannt oder punktiert werden sollen, entscheidet der Verbandsvorstand 

zusammen mit den Chefexperten im Einvernehmen mit den betroffenen 

Züchtern, diese Tiere baldmöglichst zu prämieren. 

Auch in diesem Falle hat ein schriftlicher Antrag der Genossenschaft der 

betroffenen Züchter an den Verband zu erfolgen. 

 

 

Diese Regelung ist vom Verbandsvorstand und den Chefexperten am 06. Juli 2023 

aufgesetzt und einvernehmlich gebilligt worden. 

 

Vorstand & Chefexperten 


